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 Veröffentlicht am 04.10.2007

Norm

ZPO §468 Abs2

ZPO §473a Abs1

Rechtssatz

Bezieht sich der Berufungswerber im Rechtsmittel ausdrücklich auf eine "überschießende Feststellung", d.h. auf

entsprechend reduzierte Feststellungen des Erstgerichtes, dann ist der Berufungsgegner gehalten, zu seinen Lasten

vorgefallene Verfahrensfehler (so z.B. im Zusammenhang mit den §§ 182, 182a ZPO) schon mit der

Berufungsbeantwortung zu rügen.
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